
Der „gelenkte“ Arbeitnehmer

Das Bundesarbeitsgericht definiert in seinem Urteil zu Crowdworkern
den Arbeitnehmerbegriff neu. Das hat große Sprengkraft. Von Gregor

Thüsing

Das Bundes arbeits ge richt hat erst mals Stel lung bezo gen. Auch wenn die

praktische Rele vanz stets ungewiss war, wurde dem Phäno men des

Crowdworkings in den vergange nen Jahren in der rechts wis sen schaft li-
chen und -poli tischen Diskus sion eine beacht liche Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Dreh- und Angel punkt war dabei, ob Crowd worker als Arbeit -
nehmer zu quali fizie ren sein können. Denn mit der Arbeit nehmerstel -
lung steht und fällt, ob ihnen die Tür zum arbeits recht li chen Schutzin-
strumentarium offen steht.

Nun hat die Recht spre chung der Diskus sion eine neue Grund lage gege -
ben: Nach Ansicht des Neunten Senats kann die konti nu ierliche Durch -
füh rung von Kleinst auf trä gen durch Nutzer einer Online-Platt form auf

der Grund lage einer mit deren Betreiber getrof fe nen Rahmenvereinba-
rung dazu führen, dass ein Arbeits verhält nis entsteht. Voraus set zung da-

für ist, dass der Crowd worker zur persönlichen Leis tungserbringung

verpflichtet, die geschul de te Tätig keit einfach gelagert und ihre Durch -
füh rungen inhalt lich vorge ge ben sind sowie die Auftrags vergabe und die

Nutzung der Online-Platt form im Sinne eines Fremd be stimmens durch

den Crowd sourcer „gelenkt“ werden. Der Arbeits recht ler horcht auf: Die

Lenkung ersetzt die Weisung. Anreiz statt Anord nung, Nudging statt

Vorschrift, gesteu erte Selbst be stimmung statt Fremd be stimmung. Denn,

so das BAG, „lassen sich Crowd worker ... grundsätzlich auf diese Be-

schäf tigungs form ein, lenkt die Beklag te das Nutzerverhal ten durch den



Zuschnitt und die Kombination der Aufträge nach ihrem Beschäf tigungs -
be darf, ohne dass konkre te Anweisungen nötig sind. Daraus ergibt sich

die Fremd be stimmung der Tätigkeit.“

Die Entschei dung hat erheb liche Bedeu tung – und viel leicht sogar eine

Spreng kraft – weit über den Bereich von Crowd workern hinaus. Wenn es

künf tig tatsäch lich nicht mehr auf die Weisung ankommt, sondern die

Lenkung genügt, wird es schwie rig sein zu bestimmen, welche Lenkung

unzulässig ist und welche nicht. Denn bislang wurde die persön liche Ab-

hängig keit, die §611a des Bürgerli chen Gesetzbu ches (BGB) für den Ar-

beit nehmer fordert, als recht liche Abhängig keit, nicht wirt schaft li che

Abhängig keit verstanden. Für die wirt schaft liche Abhängig keit mag die

Lenkung durch Anrei ze charakte ris tisch sein – eine recht liche begründet

sie nicht. Die Abgrenzun gen verschwimmen. Es geht um die Fremd be -
stimmung. Daher entsprach es bisher der Recht spre chung, dass Rah-

menverträ ge, die ledig lich die Bedingungen erst noch abzu schlie ßender

Arbeits verträ ge enthal ten, eben nicht zu einem Arbeits verhält nis führen.

Zwar mussten auch bisher die tatsäch li chen Bedingungen der Vertrags -
durch füh rung berücksich tigt werden. Die sind entschei dend, wenn sie

den ausdrückli chen Vereinbarungen widerspre chen, weil sich aus der

praktischen Hand habung am ehes ten Rückschlüs se darauf ziehen lassen,

was die Vertrags partei en gewollt haben. Die tatsäch liche Durch füh rung

entsprach indes im Fall der Erfurter Richter genau der getrof fe nen Ver-

einbarung: Der Auftrag nehmer nahm Aufträge über die App an, bevor er

sie ausführte. Allein daraus, dass „der Auftrag ge ber mittel bar Anreize für

die Übernah me von Aufträ gen in einem Maße setzt, dass der Beschäf tig te
die ange bo te nen Aufträ ge in einem bestimmten (Mindest-)Umfang an-

nehmen wird“, ist noch nicht auf eine Verpflich tung zur Arbeits leis tung

zu schlie ßen. Denn eine Verpflich tung zur Leis tung setzt weit mehr vor-

aus als die bloße Veranlassung zu einem bestimmten Verhalten.



Der Schritt ist also folgenreich, wenn er tatsäch lich als grund sätzliche

Neujus tie rung und weniger als einzel fallbe zo ge ne Suche nach gerech ten

Ergeb nis sen zu verste hen ist. Alle Rahmenverträ ge auch in ande ren Be-

reichen wären darauf zu überprü fen, ob eine steu ern de Lenkung statt fin-
det, die die Schwe re einer Weisung hat: IT-Dienst leis tungen, Logis tik,

Krea tivbe reich – alles kann betrof fen sein. Die Recht spre chung wird

nach jus tie ren müssen, und sagen, wo sie die Grenze zieht.
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